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Beschwerde gegen das Kurtaxenreglement der Gemeinden Riederalp, Bettmeralp und
Fiesch – das Urteil des Bundesgerichts

Am 1. November 2020 trat das neue Kurtaxenreglement in Kraft. Privatpersonen haben beim Bundesgericht Beschwerden
deponiert. Das Bundesgericht gibt das Urteil bekannt.

Nach der Einführung des neuen Reglements am 1. November 2020 haben Zweitwohnungsbesitzer, vertreten durch ein und
dieselbe Anwaltskanzlei, beim Bundesgericht Beschwerden gegen die Homologation der Kurtaxenreglemente der Gemeinden
Riederalp, Bettmeralp und Fiesch durch den Staatsrat des Kantons Wallis deponiert. Die Gemeinden Riederalp, Bettmeralp und
Fiesch konnten im September 2021 noch gewisse Informationen nachliefern. Anfangs dieser Woche wurde den Gemeinden der
Bundesgerichtsentscheid zugestellt.

Das Bundesgericht erkennt die Beschwerde teilweise gut.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde bis auf einen Punkt abgewiesen. Konkret werden die durchschnittlichen Belegungsgrade
(Anzahl Logiernächte als Basis für die Berechnung der Pauschalen) in den Kurtaxenreglementen der Gemeinden Bettmeralp, Fiesch
und Riederalp als nicht vollständig nachvollziehbar deklariert. Der entsprechende Artikel wurde aufgehoben.

Die Berechnungen der durchschnittlichen Belegungsgrade wurden in Anlehnung vergleichbarer Tourismusdestinationen im
Oberwallis erarbeitet und in den entsprechenden Reglementen hinterlegt. Nachdem die Beschwerde eingegangen ist, wurde von
Seiten der Gemeinden Riederalp, Bettmeralp und Fiesch mit Unterstützung einer externen Anwaltskanzlei eine detaillierte
Stellungnahme mit sämtlichen Berechnungsgrundlagen abgegeben. Die Gemeinden Riederalp, Bettmeralp und Fiesch und die
Aletsch Arena AG sind vom Urteil überrascht. Philippe Sproll, Geschäftsführer der Aletsch Arena AG, zeigt sich überzeugt: «Wir
sind nach wie vor der Meinung, dass eine fundierte und korrekte Darstellung der Berechnungen erstellt wurde.» Die Aletsch Arena
AG analysiert nun das Urteil in Abstimmung mit den jeweiligen Gemeinden und der externen Anwaltskanzlei.

Bei Rückfragen: Philippe Sproll – Geschäftsführer Aletsch Arena AG, 3983 Mörel-Filet

+41 27 928 58 58; philippe.sproll@aletscharena.ch

Was beinhaltet das neue Kurtaxenreglement? Die neue Kurtaxenregelung beinhaltet ein System mit einer pauschalen
Abrechnung. Durch diese Pauschalisierung der Übernachtungen in den Ferienwohnungen und die Einführung des digitalen
Meldewesens (noch nicht flächendeckend im Einsatz) wird bei den Übernachtungen der Ferienwohnungen mit einer neuen
Erhebungsmethode gearbeitet. Diese Methode berücksichtigt neu auch die Zweitwohnungsübernachtungen mit.
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Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/de/pm/100070233/100892312 abgerufen werden.
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